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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.04.1965

Norm

ABGB §863 FI

ABGB §1098 Id

Rechtssatz

Die Überlassung einer Wohnung durch den Hauptmieter an einen Dritten dagegen, daß dieser zur Gänze den Zins

sowie alle sich ergebenden Instandhaltungskosten bezahlt ( welcher Zustand hier seit fast 20 Jahren unverändert und

unangefochten ), ist rechtlich als Untervermietung zu qualifizieren.
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6 Ob 113/65
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